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Satzung
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Satzung vom __.__.2008

Präambel

1Liberalität an der Hochschule heißt, jedem Studierenden die Chance auf größtmögliche Freiheit bei der Gestaltung seiner Studien zu bieten. 2Die Förderung von Eigenverantwortlichkeit und Leistungsfähigkeit als wichtige Anliegen universitärer Ausbildung bedürfen einer am Studierenden ausgerichteten Organisation der Universität und einer hochwertigen Lehre. 3Um tatsächlich frei entscheiden zu können, müssen Informationen transparent und offen verfügbar sein. 4Alle Entscheidungen sind fair und unter dem Gebot der Gleichberechtigung zu treffen. 5Die Gestaltung der Hochschule muss unter demokratischen Bedingungen geschehen und alle Betroffenen angemessen beteiligt werden. 6Eine liberale Hochschule schafft die Grundlage für die freie Entfaltung jedes Einzelnen und den Respekt aller Beteiligten füreinander, um unter guten Lehr-, Lern-, Lebens- und Arbeitsbedingungen bestmögliche Ergebnisse zu ermöglichen. 7Die Liberale Hochschulgruppe versteht sich als unabhängig von anderen Organisationen oder Parteien.

§ 1 Name, Sitz, Verbandsmitgliedschaft

(1) Die Vereinigung führt den Namen „Liberale Hochschulgruppe Campus Flensburg“ (LHG Flensburg).

(2) Sitz der Vereinigung ist Flensburg.

(3) Die Vereinigung ist eine hochschulpolitische, studentische Vereinigung an der Universität Flensburg (Uni Flensburg) und der Fachhochschule Flensburg (FH Flensburg).

(4) Die LHG Flensburg ist Mitglied im Bundesverband Liberaler Hochschulgruppen.

(5) Das Geschäftsjahr läuft vom 15. April bis zum 14. April.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Ziel der LHG Flensburg ist die Förderung von Demokratie und Mitverantwortung an der Uni Flensburg und in der Gesellschaft, nach den Ideen des politischen Liberalismus.

(2) Die Ziele der LHG Flensburg sind insbesondere:

1. Vertretung der Studierenden in den Hochschulgremien;

2. sachliche Information der Studierendenschaft und der Öffentlichkeit über Belange der Uni Flensburg und ihrer Studierenden;

3. konzeptionelle Mitarbeit an der Hochschulgesetzgebung und der Sozialgesetzgebung für Studierende;

4. Eintreten für die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierendenschaft;

5. Förderung der politischen Bildung der Studierenden.

§ 3 Tätigkeit

Die Verwirklichung dieser Ziele wird angestrebt durch,

1. Mitarbeit in den Hochschulgremien;

2. Veranstaltungen zur politischen und gesellschaftlichen Bildung;

3. eigene publizistische Tätigkeit, sowie Zusammenarbeit mit den Medien;

4. Zusammenarbeit mit Institutionen, Gesellschaften und Verbänden, die gleiche oder ähnliche

Zielsetzungen verfolgen und Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten.

§ 4 Finanzen

(1) Von den ordentlichen Mitgliedern wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben.

(2) Von den fördernden Mitgliedern wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben, über dessen Höhe und Fälligkeit die fördernden Mitglieder auf dem Mitgliedsantrag mit Einzugsermächtigung selber entscheiden.

(3) 1Darüber hinaus finanziert die Vereinigung ihre Aktivitäten durch Kostenbeiträge, öffentliche Zuschüsse,Erlöse aus Vereinsaktivitäten, Stiftungen oder private Spenden. 2Zuwendungen Dritter dürfen nur akzeptiert werden, wenn sie nicht zu Bedingungen verpflichten, die im Widerspruch zum Zweck der Vereinigung oder ihrer Unabhängigkeit und Überparteilichkeit stehen.

(4) Alle Funktionsträger sind ehrenamtlich und unentgeltlich tätig.

(5) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Vereinigung fällt das Vermögen an die Jungen Liberalen Flensburg oder, wenn dies aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausgeschlossen ist, an den Bundesverband der Liberalen Hochschulgruppen.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) 1Als ordentliches Mitglied kann jeder an der Uni Flensburg immatrikulierte Student, der die Ziele der Vereinigung

(§ 2) unterstützt und die Satzung anerkennt, beitreten. 2Ein vorübergehendes Studium an einer

ausländischen Hochschule steht dem Fortbestehen der ordentlichen Mitgliedschaft nicht entgegen.

(2) Die Mitgliedschaft ist ausgeschlossen bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in einer, mit der LHG Flensburg, bei den Wahlen zu den Gremien der Uni Flensburg  oder der FH Flensburg konkurrierenden hochschulpolitischen Gruppe.

(3) 1Als förderndes Mitglied kann zur Unterstützung der Ziele und Zwecke der Vereinigung jede natürliche und juristische Person sowie Personenvereinigung beitreten. 2Ordentliche Mitglieder, die am Anfang des für den Mitgliedsbeitrag ausschlaggebenden Zeitraumes (§ 4 Abs. 1) nicht mehr die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen, werden zu Fördermitgliedern, ohne dass es einer besonderen Erklärung bedarf.

(4) Der Beitritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären, der über die Aufnahme entscheidet.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Jede Mitgliedschaft endet, unbeschadet bestehender Ansprüche der Vereinigung,

1. mit dem Austritt, der jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden kann;

2. mit dem Tod;

3. durch Streichung von der Mitgliederliste nach Abs. 2;

4. durch Ausschluss nach Abs. 3;

5. bei fördernden Mitgliedern auch durch Beendigung der juristischen Person oder

Personenvereinigung.

(2) Ist ein Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung, wobei die letzte die Streichung von der

Mitgliederliste androht, mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen in Rückstand, so kann der Vorstand sechs Wochen nach der Absendung der zweiten Mahnung die Streichung von der Mitgliederliste verfügen.

(3) Verletzt ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen der Vereinigung, so kann die

Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der gültigen Stimmen dessen Ausschluss aus der

Vereinigung beschließen.

§ 7 Ehrenmitglieder

(1) Die Ehrenmitgliedschaft kann natürlichen Personen (ordentlichen Mitgliedern und Nichtmitgliedern), die sich um die LHG Flensburg oder die von der LHG Flensburg verfolgten Ziele außergewöhnliche Verdienste erworben haben, verliehen werden.

(2) Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag des

Vorstandes mit Zweidrittelmehrheit der gültigen Stimmen.

(3) Ehrenmitgliedern stehen die Rechte eines ordentlichen Mitglieds mit der Maßgabe zu, dass sie nur dann in den Vorstand wählbar sind, soweit sie die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 erfüllen.

(4) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

(5) Die Ehrenmitgliedschaft endet

1. durch Tod;

2. durch freiwilligen Verzicht, der dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden muss und der mit

dem Tag des Einlegens der Erklärung beim Vorstand am Sitz der Vereinigung wirksam wird;

3. durch Aberkennung nach Abs. 6.

(6) 1Über die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft beschließt die Mitgliederversammlung mit

Zweidrittelmehrheit auf Vorschlag des Vorstandes endgültig. 2Der Verlust der Ehrenmitgliedschaft zieht nicht notwendigerweise den Verlust der Vereinsmitgliedschaft nach sich; der Verlust der

Vereinsmitgliedschaft zieht in den Fällen des § 6 Abs. 3 den Verlust der Ehrenmitgliedschaft nach sich.

§ 8 Organe

(1) Organe der LHG sind dem Range nach

1. die Mitgliederversammlung (MV);

2. der Vorstand;

3. das Präsidium.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) 1Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ der Vereinigung. 2Die Mitgliederversammlung ist für die Beschlussfassung über alle Angelegenheiten der Vereinigung zuständig, soweit diese nicht vom Präsidium oder vom Vorstand zu besorgen sind. 
(2) Sie ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

1. Wahl eines Versammlungsleiters und eines Schriftführers für die Dauer der Mitgliederversammlung;

2. Entgegennahme des Tätigkeits- und des Rechnungsberichts; Entlastung des Vorstandes bzw. ihre

Verweigerung;

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;

4. Festsetzung der Mitgliederbeiträge;

5. Ausschluss von Mitgliedern;

6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung der Vereinigung;

7. Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes.

(3) 1Die Mitgliederversammlung wählt zur Rechnungsprüfung zwei Rechnungsprüfer, um durch sie das Finanzgebaren und die Kassenführung des Geschäftsjahres zu überprüfen. 2Die Rechnungsprüfer erstatten dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Bericht.

§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Hochschulsemester durch den Vorstand

einzuberufen, ferner, wenn dies das Interesse der Vereinigung fordert oder ein Fünftel der Mitglieder dies verlangt.

(2) 1Die Einberufung hat unter Beigabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vor der

Mitgliederversammlung (gerechnet ab dem auf die Absendung folgenden zweiten Werktag) schriftlich zu erfolgen. 2Jedes ordentliche Mitglied kann bis zum Beginn der Versammlung bei dem Vorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 3Die Versammlung beschließt hierüber mit Zweidrittelmehrheit der gültigen Stimmen.

§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) 1Jedes ordentliche Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. 2Das Stimmrecht kann

schriftlich für eine Mitgliederversammlung auf ein anderes ordentliches Mitglied übertragen werden,

jedoch darf jedes Mitglied nur das Stimmrecht zweier weiterer Mitglieder wahrnehmen. 3Fördermitglieder wirken nur beratend mit.

(2) Die Mitgliederversammlung wird von dem Versammlungsleiter geleitet.

(3) 1Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, beschließt die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen. 2Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 3Bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn zur Mitgliederversammlung gemäß § 10 der Satzung ordnungsgemäß geladen wurde.

(5) 1Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden vom Schriftführer protokolliert. 2Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen.

§ 12 Präsidium und Vorstand

(1) 1Das Präsidium ist der Vorstand gem. § 26 BGB der Vereinigung und besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. 2Die Präsidiumsmitglieder vertreten jeweils allein die Vereinigung nach außen.

(2) 1Die Mitgliederversammlung kann bis zu drei Beisitzer wählen. 2Diese sind keine besonderen Vertreter im Sinne des § 30 BGB.

(3) Das Präsidium und die Beisitzer bilden gemeinsam den Vorstand.

(4) 1Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung des Vereins. 2Insbesondere vertritt er die Vereinigung in den Gremien des Bundesverbandes der Liberalen Hochschulgruppen.

(5) 1Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 2Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter ein Mitglied des Präsidiums, an der Beschlussfassung teilnehmen. 3Die Einberufung der Versammlung erfolgt durch ein Mitglied des Präsidiums.

(6) 1Der Schatzmeister kann aus Gründen der Haushaltsführung ein Veto gegen eine Entscheidung des Vorstandes einlegen. 2Dieses kann durch einfache Mehrheit in einer neuen Abstimmung zum gleichen Antragspunkt überstimmt werden.

§ 13 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

(1) 1Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung einzeln für die Dauer eines

Geschäftsjahres gewählt. 2Die Amtsdauer beginnt und endet mit Beginn und Ende des Geschäftsjahres. 3Nur ordentliche Mitglieder können in den Vorstand gewählt werden.

(2) 1Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen, ansonsten im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhält. 2Bei Stimmengleichheit ist zwischen den Bewerbern mit gleicher Stimmenzahl eine Stichwahl durchzuführen. 3Bringt auch sie keine Entscheidung, so entscheidet das Los.

(3) Unterbleibt die rechtzeitige Wiederwahl oder die Wahl des Nachfolgers eines Mitglieds des Präsidiums, so verlängert sich die Amtsdauer bis zur Wahl desselben.

(4) 1Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, so kann der Vorstand für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Nachfolger wählen. 2Bleibt bei der Mitgliederversammlung ein in § 12 Abs. 2 erwähnter Beisitzerposten unbesetzt, so kann der Vorstand diesen Posten bis zur nächsten Mitgliederversammlung durch Wahl besetzen.

(5) Die Mitgliederversammlung kann ein Mitglied des Vorstandes mit absoluter Mehrheit der gültigen

Stimmen seines Amtes entheben.

§ 14 Aufstellung von Kandidaten zu den Hochschulwahlen

(1) 1Die LHG Flensburg stellt Kandidaten und Kandidatinnen für die Hochschulwahlen an der Uni Flensburg auf. 2Diese müssen die Bedingungen des § 5 Abs. 1 der Satzung erfüllen.

(2) 1Der Vorstand sammelt die Kandidaturvorschläge für die Hochschulwahlen. 2Wenn von keinem

ordentlichen Mitglied Widerspruch gegen diese Vorschläge erhoben wird, gelten sie als angenommen.

3Anderenfalls werden die Kandidaten in einer Mitgliederversammlung in geheimer Wahl bestimmt. 4Dann kann, wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder es wünscht, die Liste im Ganzen gewählt werden. 
(3) Mitglieder und Nichtmitglieder sind als Kandidaten gleichberechtigt.

§ 15 Salvatorische Klausel

Im Falle der Nichtigkeit eines Teils dieser Satzung bleibt diese im übrigen wirksam.

§ 16 Formbedürfnis

Das Erfordernis der Schriftform im Sinne dieser Satzung ist auch dann erfüllt, wenn sich elektronischer

Post (E-Mail) bedient wurde, sofern der Betroffene eine elektronische Geschäftsadresse (E-Mail Adresse) angegeben hat.

§ 17 Änderung der Satzung, Auflösung der Vereinigung

(1) 1Zu Änderungen der Satzung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der gültigen Stimmen bei Anwesenheit von mindestens einem Fünftel der ordentlichen Mitglieder. 2In der Einladung zur Mitgliederversammlung ist die Neufassung der betroffenen Artikel mitzuteilen.

(2) Eine Änderung des Zwecks der Vereinigung § 2 kann nur mit Zustimmung aller ordentlichen Mitglieder erfolgen.

(3) 1Zur Auflösung der Vereinigung bedarf es einer Dreiviertelmehrheit der erschienenen ordentlichen

Mitglieder bei Anwesenheit von wenigstens der Hälfte der ordentlichen Mitglieder. 2Der Antrag auf

Auflösung muss in der Einladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

So beschlossen zu Flensburg
am XX.XX.XX

F.d.R.

Christian R.M. Koch
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